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Neues Wappen der Republik Polen
Günter Mättern

Am 29. Dezember 1989 bestätigte der
Sejm eine weitere Novellierung der seit
1952 geltenden Verfassung und nahm
dabei wesentliche Änderungen vor. Unter
anderem wurde auch die Staatsbezeichnung

und das Staatswappen geändert. Die
bisherige Bezeichnung Volksrepublik Polen

wurde gegen den Begriff Republik Polen

getauscht, und der Adler erhielt nach
45 Jahren seine Krone zurück. Der Senat
hatte an der Novellierung nichts zu
beanstanden. Damit ist der alte neue Staatsname

rechtsgültig, ebenso das Staatswappen,

für das sich breite Bevölkerungskreise
bereits bei den Parlamentswahlen (Juni
1989) eingesetzt hatten. Am 31. Dezember
1989 wurden diese Änderungen im
Gesetzblatt Nr. 75 veröffentlicht.

Das im Gesetzblatt der Republik Polen
publizierte Gesetz vom 10. Februar 1990

GODtO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Abb. 1 Neues Wappen von Polen3.

168

bestimmt das Wappen, die Farben und die

Hymne der Republik1.
Mit diesem Gesetz ist das Wappen von

1927 wieder eingeführt, bis auf die
sternförmigen Brustspangenenden, die etwas
geändert worden sind, und dem goldenen
Schildrand, der jetzt fehlt. Die Wiedereinführung

der Krone als Abzeichen der
Souveränität wird damit begründet, dass sich
Polen immer mehr der vollen Souveränität
nähert.

Die Ubergangsvorschriften besagen:
«Alle amtlichen Dokumente mit der Auf-
schrift < Volksrepublik Polen > und mit
dem bisherigen Staatswappen bleiben
weiterhin in Kraft; das betrifft auch die
Zeichen auf Banknoten und Münzen, Orden
und Auszeichnungen; nicht länger als bis

zum 31. Dezember 1995 dürfen amtliche
Dokumente und Kopfbögen mit der
bisherigen Bezeichnung oder dem bisherigen
Staatswappen herausgegeben werden; bis

zu diesem Tage dürfen auch die Hoheitszeichen

der Streitkräfte benutzt werden.
Stempel mit der Aufschrift Wolksrepublik

Polen> sowie Stempel mit dem bisherigen

Staatswappen sowie Schilder und
Amtstafeln behalten ihre Gültigkeit bis
Ende 1992. »2

1 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Nr. 10

vom 10. Februar 1990, p.60; der Titel lautet: Ustawa
z 9 lutego 1990 «O zmianie przepisow o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej» (Von der
Änderung der Vorschriften über das Wappen, die Farben

und Hymne der Republik Polen).
2 Schreiben der polnischen Botschaft, Bern, vom

3. Mai 1990.
3 Schreiben von J. Miller, Warschau, vom 15. August

1990.
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